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Vertrag

über die Teilnahme

an der 
Bläserklasse / Streicherklasse
zwischen dem Einhard Gymnasium, Robert-Schuman-Str. 4, 52066 Aachen, vertreten durch den Schulleiter

und

der/dem Erziehungsberechtigten

Name, Vorname   _____________________________________________________

Anschrift   ___________________________________________________________

Telefon   ____________________________________________________________

§ 1 
Aufnahme

Das Kind  ____________________________________  geboren am  __________________

wohnhaft  _________________________________________________________________
derzeit in Klasse  ______5______, soll mit Wirkung vom   07.09.2011   in die 




(
Bläserklasse

· Streicherklasse 
Bitte das Gewünschte ankreuzen. Danke.

des Einhard Gymnasiums aufgenommen werden.

Der Vertrag erlischt am Ende der Stufe 6.

Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind auch den Anweisungen der betreuenden, externen Lehrkräfte Folge leistet.
§ 2 
Verpflichtung der Musikschule Aachen 
und des Einhard-Gymnasiums
Streicherklasse:
Der Musikunterricht umfasst in den Stufen 5 und 6 je drei Wochenstunden.
Eine Stunde wird von einer Lehrkraft des Einhard-Gymnasiums erteilt, wobei hier vorrangig die curikularen Vorgaben des Faches behandelt werden.

Die beiden anderen Stunden der praktischen Übungen werden von ausgebildeten, externen Lehrkräften übernommen, die i.d.R. gemeinsam den Unterricht erteilen.

Diese Stunden finden in enger Absprache und Kooperation mit dem Musiklehrer des Einhard-Gymnasiums statt.

Im Unkostenbeitrag ist die Ausleihe des Instruments und eine Instrumentenversicherung ebenso eingeschlossen wie die Stellung von Notenmaterial.

Die Instrumentenwartung in den Sommerferien sowie der turnusmäßige Austausch der Bogenbezüge und Saiten sind ebenfalls eingeschlossen.
Im Versicherungsfall ist eine Selbstbeteiligung je Schadensfall Bestandteil des Versicherungs-vertrages (Höhe siehe Vertrag). Die Details des Versicherungsumfanges sind beigefügt.

Eine Größenanpassung des Instrumentes ist innerhalb der Vertragslaufzeit jederzeit möglich.

Bei Schäden am Instrument wird nach Möglichkeit ein Ersatzinstrument gestellt.

Der pflegliche Umgang mit dem Leihinstrument wird vorausgesetzt.

Bläserklasse:
Der Musikunterricht umfasst in den Stufen 5 und 6 je drei Wochenstunden.

Zwei Wochenstunden werden von einer Lehrkraft des Einhard - Gymnasiums als Orchesterprobe unterrichtet. Dabei werden auch die curricularen Vorgaben des Faches behandelt.

Die dritte Unterrichtsstunde wird von Lehrkräften der Musikschule übernommen. In dieser Stunde erhalten die Kinder in Kleingruppen die instrumentale Ausbildung für das ausgewählte Instrument.

Im Unkostenbeitrag ist die Ausleihe des Instruments und eine Instrumentenversicherung ebenso eingeschlossen wie die Stellung des Notenmaterials. Im Versicherungsfall ist eine Selbstbeteiligung je Schadensfall Bestandteil des Versicherungsvertrages (Höhe siehe Vertrag). Die Details des Versicherungsumfanges sind beigefügt.

§ 3 
Elternbeitrag

· Der Elternbeitrag beträgt monatlich z.Zt. 60,00 € pro Kind bei einer Kalkulationsbasis von mindestens 15 TeilnehmerInnen.

· Der Elternbeitrag ist für den gesamten Vertragszeitraum monatlich zu zahlen und wird jeweils zum ersten eines Monats im Voraus fällig. 

Die Überweisungen sollten per Dauerauftrag auf das Konto des Einhard-Gymnasiums bei der Aachener Bank Nr. 422 975 012    (BLZ 390 601 80)  beginnend für den Monat September 2011 überwiesen werden. Benennen Sie bei der Einrichtung des Dauerauftrages auch das Laufzeitende mit August 2013, um Überzahlungen zu vermeiden.
§ 4 
Vertragslaufzeit

Der vertragliche Bindungszeitraum für beide Seiten beträgt 2 Jahre. Innerhalb des zweijährigen Kurses ist eine Kündigung des Vertrages nur in ganz besonderen Ausnahmefällen möglich. 

§ 5 
Außerordentliche Kündigung

· Falls ein Kind durch sein Verhalten den geregelten Ablauf der Maßnahme wiederholt stört, wird im Einvernehmen mit der Schulleitung eine außerordentliche Kündigung des Vertrages ausgesprochen. Eine Befreiung von den laufenden Kosten ist dann wegen der vertraglichen Bindung zu den Lehrkräften nur halbjährlich möglich.

· Ist auf Grund einer besonderen familiären Situation eine Beitragszahlung schwierig, so können über das Schulsekretariat Unterstützungsanträge an den Verein der Freunde und Förderer des EG gestellt werden.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum 





Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
__Aachen, den____________________________________________________________

 






(D. Spillner, Schulleiter)

Bitte leiten Sie den unterschriebenen Vertrag umgehend an das Sekretariat der Schule weiter!
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